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1 Vorwort

Geschätzte Eigenheimbesitzer,

eine Trennung bringt viel Veränderung mit sich. Neben den persönlichen Themen müssen plötzlich auch weitreichende organisatorische Fragen geklärt werden.

Das gemeinsame Eigenheim steht dabei oft im Mittelpunkt. Es geht um viel Geld und die Frage: Wie machen wir das jetzt fair?

Häufig herrscht Unsicherheit: «Können wir das Haus überhaupt halten?», «Wie funktioniert eine Aus-zahlung?» oder «Ist ein Verkauf am Ende die vernünftigste Lösung?»

Dieser Ratgeber soll Ihnen helfen, diese Fragen sachlich zu klären. Er dient als neutrale Orientierungshilfe, damit Sie Ihre Möglichkeiten prüfen können – ohne Druck und ohne Emotionen.

Ziel ist es, dass Sie eine Lösung finden, die finanziell tragbar ist und Ihnen einen sauberen Neustart ermöglicht.

Liebe Grüsse

Stephan Schenk
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Schenk Immobilien Bern GmbH

Website: www.schenk-immo.ch

Telefon: 031 503 11 99 oder

E-Mail: schenk@schenk-immo.ch
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2 Die Ausgangslage: Emotionen sortieren, Fakten schaffen

Eine Trennung ist emotionales Chaos. Das ist völlig normal. Aber wenn es um das gemeinsame Eigenheim geht, sind Emotionen leider schlechte Ratgeber.

Vielleicht hängen Sie sehr an Ihrem Zuhause, oder Sie wollen einfach «nur noch weg». Beide Gefühle sind verständlich, führen aber oft zu vorschnellen und teuren Entscheidungen.

Damit wir eine faire Lösung finden können, müssen wir die Wohnung oder das Haus für einen Moment nicht als «Zuhause», sondern nüchtern als Vermögenswert betrachten.

Die drei grossen Unbekannten

Bevor wir über «Bleiben» oder «Verkaufen» sprechen können, müssen drei fundamentale Fragen geklärt sein. Oft glauben Paare, die Antworten zu kennen, liegen aber falsch.

1. Wem gehört die Immobilie wirklich?

Stehen beide zu 50 % im Grundbuch? Oder hat einer Eigenkapital aus einer Erbschaft oder Pensionskasse eingebracht? Die Realität: Nur weil man verheiratet ist, gehört einem nicht automatisch die Hälfte. Wer Geld aus dem Eigengut in die Immobilie gesteckt hat, hat Anspruch darauf, dieses vor der Teilung zurück zu erhalten. Welcher Güterstand bei Ihnen gilt und was das ganz konkret für die Aufteilung Ihrer Immobilie bedeutet, schauen wir uns gleich im nächsten Kapitel im Detail an.

2. Was ist das Eigenheim heute wert?

Nicht, was es vor 10 Jahren gekostet hat. Und auch nicht, was für die Wohnung im Stockwerk drüber oder für das Haus daneben bezahlt wurde. Die Realität: Für eine faire Lösung brauchen Sie zwingend den aktuellen Marktwert. Nur wenn dieser korrekt ermittelt ist, kann eine saubere Vermögensteilung stattfinden, mit der beide Seiten einverstanden sind.

3. Wie hoch ist die Schuldenlast?

Wie hoch ist die Hypothek noch? Und wichtig: Gibt es Strafgebühren (Vorfälligkeitsentschädigung) bei der Bank, wenn wir aus dem Vertrag aussteigen müssen?

Ihr erster Schritt: Der Check

Sie müssen jetzt noch keine Ordner wälzen. Es reicht, wenn Sie sich kurz einen Überblick verschaffen. Können Sie diese drei Fragen aus dem Stegreif beantworten?


	Wem gehört was? Weiss ich sicher, wer im Grundbuch steht und ob wir einen Ehevertrag haben?

	Wie hoch sind die Schulden? Kenne ich den aktuellen Stand der Hypothek und weiss ich, wie lange der Vertrag noch läuft?

	Was ist unser Zuhause wert? Kenne ich den echten Marktwert von heute? (Wichtig: Damit ist nicht der amtliche Steuerwert und auch nicht der Kaufpreis von damals gemeint).


Falls Sie den aktuellen Marktwert nicht kennen, können Sie gerne eine kostenlose und unverbindliche Vor-Ort-Bewertung bei uns anfragen, damit wir diesen für Sie ermitteln. Unterhalb finden Sie den Link dazu: schenk-immo.ch/vor-ort-bewertung




3 Welcher Güterstand gilt bei Ihnen? Die Frage, die alles weitere bestimmt

Bevor wir über Auszahlung, Verkauf oder Behalten sprechen können, gibt es eine Frage, die zuerst geklärt werden muss: Welcher Güterstand gilt für Sie?

Aus meiner Praxis weiss ich: Viele Paare gehen davon aus, dass im Trennungsfall «eh alles je zur Hälfte» geteilt wird. Das stimmt fast nie. Und genau aus solchen falschen Annahmen entstehen die teuersten und schmerzhaftesten Konflikte.

In der Schweiz gibt es drei Güterstände. Welcher für Sie gilt, hängt davon ab, ob Sie einen Ehevertrag abgeschlossen haben – und wenn ja, was darin steht.

Der Normalfall: Errungenschaftsbeteiligung

Wenn Sie keinen Ehevertrag haben, gilt automatisch dieser Güterstand. So laufen rund neun von zehn Schweizer Ehen.

Das System ist im Kern einfach. Es unterscheidet zwischen zwei Vermögensarten:


	Eigengut: Alles, was Sie vor der Ehe besessen haben. Plus alles, was Sie während der Ehe geerbt oder geschenkt bekommen haben. Das bleibt im Trennungsfall bei Ihnen – die andere Partei hat darauf keinen Anspruch.

	Errungenschaft: Alles, was Sie während der Ehe gemeinsam aus Ihrem Einkommen aufgebaut haben. Dieser Topf wird im Trennungsfall halbiert.


Was das für Ihr Haus bedeutet

Schauen wir uns das an einem typischen Beispiel an. Ein Paar kauft während der Ehe gemeinsam ein Haus für 1 Million CHF:


	200’000 CHF stammen aus einer Erbschaft, die eine Person vor Jahren bekommen hat.

	300’000 CHF wurden gemeinsam aus dem laufenden Einkommen angespart.

	500’000 CHF wurden über eine Hypothek finanziert.


Im Trennungsfall sieht die Rechnung dann so aus:


	Die 200’000 CHF aus der Erbschaft bleiben bei der Person, die sie eingebracht hat. Das ist Eigengut.

	Die 300’000 CHF aus dem gemeinsamen Sparen sind Errungenschaft. Diese werden halbiert: 150’000 pro Person.

	Die 500’000 CHF Hypothek bleiben eine gemeinsame Schuld, die beim Verkauf zuerst zurückbezahlt wird.


Konkret heisst das: Wer die 200’000 CHF eingebracht hat, bekommt diese komplett zurück, bevor der Rest verteilt wird. Das fühlt sich für viele Paare im ersten Moment unfair an – rechtlich ist es aber genau so vorgesehen.

Mein klarer Rat:

Bevor Sie über Auszahlungssummen verhandeln, klären Sie sauber, wer welches Eigengut eingebracht hat. Ich habe Fälle erlebt, in denen genau dieser Punkt den Unterschied zwischen «fair» und «fühlt sich wie Betrug an» ausgemacht hat. Suchen Sie alte Bankbelege, Erbschaftsdokumente, Schenkungs-bestätigungen oder den ursprünglichen Kaufvertrag heraus. Wer sein Eigengut nicht belegen kann, verliert es im Zweifel.

Der zweite Fall: Gütertrennung

Diesen Güterstand wählt man bewusst per Ehevertrag. Während der Ehe – und auch im Trennungsfall – bleiben die Vermögen beider Partner vollständig getrennt. Es gibt keinen gemeinsamen Topf, der aufgeteilt werden müsste.

Für die Immobilie heisst das: Wer im Grundbuch steht, dem gehört das Haus. Steht nur eine Person drin, gehört es zu 100 % dieser Person. Die andere Partei hat keinen Anspruch auf Wertanteile.

Eine wichtige Ausnahme dürfen Sie hier nicht übersehen: Wenn gemeinsame Kinder vorhanden sind und diese bei der nicht Eigentum führenden Partei wohnen bleiben, kann das Gericht ein Wohnrecht in der ehemaligen Familienwohnung zusprechen – auch wenn das Haus juristisch ganz der anderen Person gehört. Das Eheschutzrecht stellt das Wohl der Kinder über die Eigentumsverhältnisse.

Der dritte Fall: Gütergemeinschaft

Dieser Güterstand ist heute selten. Er wird ebenfalls per Ehevertrag vereinbart. Einkommen und Vermögen gehören beiden Partnern gemeinsam – ähnlich wie bei einer Erbengemeinschaft. Niemand kann allein über etwas verfügen.

Im Trennungsfall wird das gemeinsame Vermögen meist hälftig aufgeteilt, mit Ausnahme von vorhandenem Eigengut. Wenn Sie diesen Güterstand haben, wissen Sie das in aller Regel – und es lohnt sich besonders, frühzeitig fachlich beraten zu werden.

Was Sie jetzt konkret tun sollten

Holen Sie Ihren Ehevertrag hervor. Falls Sie keinen finden, gilt mit hoher Wahrscheinlichkeit die Errungenschaftsbeteiligung – und damit wird die Frage, wer welches Eigengut eingebracht hat, zur zentralen Berechnungsgrundlage.

Sammeln Sie die Belege. Kaufvertrag der Immobilie, Bankbelege zur damaligen Eigenkapital-Einlage, Erbschaftsbescheide, Schenkungsverträge. Was Sie heute zusammensuchen, erspart Ihnen morgen lange Diskussionen.

Ein offenes Wort: Diese Klärung kann emotional schwer sein, weil sie schon eine erste «Aufteilung» andeutet – und damit das, wovor man sich vielleicht noch drückt. Aber sie muss erfolgen, bevor wir über Tragbarkeit, Auszahlungoder Verkauf sprechen. Ohne saubere Grundlage gibt es keine faire Lösung. Mit sauberer Grundlage hingegen lösen sich viele Konflikte fast von selbst.




4 Der Realitäts-Check: Die Tragbarkeit

Jetzt, wo die Fakten auf dem Tisch liegen, müssen wir den wohl kritischsten Punkt anschauen.

Es geht um die Tragbarkeit. Hier entscheidet sich schwarz auf weiss, ob das Eigenheim gehalten werden kann oder nicht.

Oft wurde die Immobilie gemeinsam gekauft, und beide Einkommen zählten für die Bank. Ändert sich nun die Situation und nur noch eine Partei steht im Vertrag, prüft die Bank komplett neu: Kann das verbleibende Einkommen die Last künftig alleine tragen?

Warum die Bank anders rechnet als Sie

Viele Eigentümer schauen auf ihren aktuellen Konto-auszug und sagen: «Die Zinsen sind momentan tief, die monatliche Belastung ist klein. Das ist doch machbar.»

Das stimmt für den Moment. Aber die Bank muss langfristig denken. Sie will sicherstellen, dass Sie das Eigenheim auch dann noch bezahlen können, wenn die Zinsen in Zukunft wieder massiv steigen.

Deshalb macht die Bank einen sogenannten Stress-Test: Sie rechnet zu Ihrer Sicherheit nicht mit dem tiefen Zinssatz von heute (z. B. 1.5 %), sondern mit einem theoretischen Sicherheits-Zins von 5 %.

Die goldene Regel lautet: Diese theoretischen Kosten (plus Nebenkosten und Amortisation) dürfen nicht mehr als ein Drittel (33 %) des alleinigen Bruttoeinkommens ausmachen.

Ein Rechenbeispiel aus der Praxis

Schauen wir uns das an einer typischen Immobilie an, die einen Wert von 1 Million Franken hat und mit einer Hypothek von 800'000 Franken belastet ist.

So sieht die Rechnung der Bank aus:


	Kalkulatorischer Zins: 5 % von 800'000 CHF (Sicherheits-Puffer) ergeben 40'000 CHF pro Jahr.

	Amortisation: Etwa 1 % der Hypothek müssen zurückgezahlt werden. Das sind 8'000 CHF pro Jahr.

	Nebenkosten: Für Unterhalt rechnet man ca. 1 % des Immobilienwerts. Das sind 10'000 CHF pro Jahr.


Zusammen ergibt das kalkulierte Kosten von 58'000 CHF pro Jahr.

Was das für das Einkommen bedeutet: Damit die Bank die Hypothek auf eine Person allein umschreibt, müssen diese 58'000 CHF rechnerisch in das Budget passen (max. 33 %).

Das heisst: Das benötigte jährliche Bruttoeinkommen liegt bei ca. 174'000 CHF.

Das Fazit: Wenn dieses Einkommen alleine nicht erreicht wird, lehnt die Bank die Übernahme meist ab – auch wenn Sie die realen Raten heute problemlos zahlen könnten.

Falls die Tragbarkeit knapp ist oder nicht reicht, bleiben oft nur zwei saubere Wege:


	Kapital einbringen: Die Hypothek wird massiv gesenkt, indem zusätzliches Eigenkapital (z. B. durch Erbvorbezug) eingeschossen wird.

	Verkauf: Die Immobilie wird verkauft, das Kapital gelöst und beide Seiten können schulden-frei und unbelastet neu starten.


Welche Wege nun konkret offenstehen, schauen wir uns im nächsten Kapitel im Detail an.
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5 Die drei Wege: Ein Überblick

Nachdem Sie die finanzielle Tragbarkeit geprüft haben, wissen Sie, ob der finanzielle Spielraum eng oder weit ist. Unabhängig davon kristallisieren sich in der Praxis meist drei Szenarien heraus, wie mit der Immobilie verfahren werden kann.

Es gibt hier kein «Richtig» oder «Falsch». Die beste Lösung ist diejenige, die finanziell machbar ist und beiden Parteien langfristig Ruhe verschafft.

Weg A: Die Übernahme / Auszahlung (Alleineigentum)

Eine Partei übernimmt die Immobilie und wird alleiniger Eigentümer. Die andere Partei wird finanziell ausgezahlt und aus der Haftung gegenüber der Bank entlassen.


	Vorteil: Dieser Weg kann eine gewisse Stabilität bieten, da die gewohnte Umgebung erhalten bleibt. Dies kann ein Aspekt sein, falls gemein-same Kinder involviert sind.

	Herausforderung: Die Tragbarkeit (siehe Kapitel 2) muss für ein einzelnes Einkommen gegeben sein. Zudem muss genügend Liquidität vorhanden sein, um die andere Partei fair auszuzahlen.


Weg B: Gemeinsam behalten (Miteigentum)

Beide Parteien bleiben im Grundbuch eingetragen und halten an der Immobilie fest. Das Objekt wird entweder vermietet oder von einer Partei bewohnt, die der anderen dafür eine Miete (Nutzungsentschädigung) zahlt.


	Vorteil: Das Kapital bleibt weiterhin in der Immobilie angelegt und eine endgültige Entscheidung über den Verbleib des Objekts kann auf einen späteren Zeitpunkt vertagt werden.

	Herausforderung: Beide bleiben finanziell und rechtlich aneinander gebunden. Wenn Reparaturen anstehen oder die Heizung aussteigt, müssen gemeinsame Entscheidungen getroffen werden. Das birgt oft neues Konfliktpotenzial.


Weg C: Der Verkauf an Dritte

Die Immobilie wird auf dem freien Markt verkauft. Der Erlös wird dazu genutzt, die Hypothek zurückzuzahlen. Der verbleibende Gewinn wird gemäss den Eigentumsanteilen aufgeteilt.


	Vorteil: Dies ist der sogenannte «saubere Schnitt». Beide Parteien erhalten ihr gebundenes Kapital zurück, sind schuldenfrei und haben keine gemeinsamen finanziellen Verpflichtungen mehr.

	Herausforderung: Mit dem Verkauf wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Dieser Schritt der Veränderung kann zu Beginn natürlich etwas herausfordernd sein.


Welcher Weg passt zu Ihrer Situation?

Oft schliesst die Bank durch die Tragbarkeitsrechnung Weg A bereits aus. Weg B erfordert auch nach der Trennung viel Vertrauen und Kommunikation.

Erfahrungsgemäss ist Weg C deshalb der am häufigsten gewählte Schritt, da er die gemeinsamen finanziellen Verpflichtungen vollständig auflöst.

In den folgenden Kapiteln schauen wir uns an, wie Sie diese Wege konkret umsetzen und worauf Sie bei der Auszahlung oder dem Verkauf achten müssen.




Schenk Immobilien Bern GmbH
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